
 
 

Tod eines Angehörigen 
 
 

Was ist zu tun bei einem Todesfall?: 
 
 

 
 

 
 
 
 
Die Wohngemeinde ist gesetzlich verantwortlich für das Begräbnis. Es steht allen in 
Rebstein wohnhaften Personen kostenlos zu, ungeachtet der Konfession und Religion. 
Mit dieser Wegleitung geben wir Ihnen einige Hinweise über das Bestattungswesen 
und darüber, welche Angelegenheiten frühzeitig erledigt werden können. 
 
 
Wichtige Adressen und Telefonnummern: 
 
Ärzte Dr. Matthias Knierim 

Dr. med. Carola Knierim 
071 775 80 50 

 Praxis Rebstein 
Dr. med. Annette-Léonie Meyer 
Dr. med. Claudia Schertlin 

071 777 14 44 

Einsargen 
Überführen Sarg in Leichenhalle 
Allg. Überführung zum Krematorium 

Werner Schmidheiny 
Keller Bestattungen GmbH 

079 744 21 51 
071 841 50 50 

Allf. Letztwillige Verfügung der 
Verstorbenen 
(Testament) 

Amtsnotariat Rheintal-
Werdenberg-Sarganserland, 
Bahnhofstrasse 2 9470 Buchs 

058 229 76 91 

Abdankung/ Bestattung Bestattungsamt Rebstein 
Öffnungszeiten: 
08.00 Uhr bis 11.45 Uhr und  
13.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
(Montag bis 17.30 Uhr) 

071 775 82 10 

 Evangelisches Pfarramt 
Pfarrer Renato Tolfo 

071 777 12 72 

 Kath. Pfarramt 
Sekretariat 

071 777 11 81 

Todesanzeige Zeitung 
 

Der Rheintaler 
Rheintaler Volkszeitung 

071 747 22 22 
 

 
 
 

https://www.stmargrethen.ch/public/upload/assets/1608/Bestattungsbrosch%C3%BCre%20-%20ab%20April%202019%20-%20Internet.pdf#page=6
https://www.stmargrethen.ch/public/upload/assets/1608/Bestattungsbrosch%C3%BCre%20-%20ab%20April%202019%20-%20Internet.pdf#page=6


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bei einem Todesfall sollten Sie Folgendes so rasch wie möglich erledigen: 
 

• Arzt anrufen: Dieser untersucht den Verstorbenen und stellt anschliessend  
die ärztliche Todesbescheinigung aus. 
Er wird auch das Einsargen des Leichnams veranlassen und Ihnen für weitere Informationen 
zur Verfügung stehen 
Beim Todesfall im Spital oder Heim wird dies von der Institution erledigt. 
 

• Nächste Angehörige benachrichtigen. 
 

• Meldung beim Bestattungsamt Rebstein innert 2 Tagen  
Folgende Unterlagen benötigen Sie für den Termin beim Bestattungsamt: 
 ärztliche Todesbescheinigung  
 Familienbüchlein, sofern Sie einen Eintrag wünschen 

 
• Das Bestattungsamt unterstützt Sie bei den nächsten Schritten: 
 Lieferung des Sarges 
 Transport des Verstorbenen zum Aufbahrungsraum oder ins Krematorium 
 Bestattungsart 
 Bestattungstermin 
 Vermittlung des Kontaktes zum zuständigen Pfarrer 
 Das Bestattungsamt stellt die Todesmeldung aus 

 
• Arbeitgeber, Freunde, Vereine und Verwandte informieren 

 
• Aufgabe der Todesanzeige/Danksagung für die Zeitung 

Es ist wichtig, dass Sie die Todesanzeige erst dann zum Druck aufgeben,  
wenn das Datum der Abdankung definitiv festgelegt ist. 
 

• Versand von Trauerzirkularen 
 

• Festlegung eines allfälligen Traueressens 
 

• Vorbereitung eines Lebenslaufes/der persönlichen Daten zuhanden der Bestattungsfeier 
 

• Bestellung der Blumenkränze für die Schmückung der Grabstätte 
 

• Meldung des Todes an Pensionskasse, Ausgleichskasse, Versicherungen (Leben, Risiko, 
Sterbevorsorge, Krankenkasse etc.), Banken, Postcheckamt 
 

• Allfällige letztwillige Verfügung des Verstorbenen (Testament)  
an das Amtsnotariat einreichen  

Gemeinschaftsgrab Friedhof Burg 



• zur amtlichen Eröffnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bestattungstermin 

 
Die Abdankungen finden jeweils wie folgt statt:  
Katholisch/Evangelisch:    Montag – Freitag um 14.00 Uhr 
 
Urnenbeisetzungen zu einem späteren Zeitpunkt und Bestattungen ohne Abdankungsfeier finden 
jeweils wie folgt statt: 
Friedhof Burg bei der katholischen Kirche/  
Friedhof Berg bei der evangelischen Kirche:  Montag – Freitag um 11.05 Uhr 
 
Grundsätzlich kann die Beerdigung / Kremation frühestens nach 48 Stunden und sollte spätestens 5 
Tage nach dem Todeszeitpunkt stattfinden.  
 
 
Aufbahrungsraum 
 
Die Aufbahrungshalle befindet sich beim Friedhof Altstätten. Für die Gemeinde Rebstein ist der 
Raum Nr. 4 reserviert, dieser ist nicht öffentlich zugänglich. Bei der Anmeldung des Todesfalles beim 
Bestattungsamt Rebstein erhalten die nächsten Angehörigen einen Schlüssel, sodass die 
Gelegenheit besteht vom Verstorbenen oder der Verstorbenen Abschied zu nehmen. 
 
 
 
Grabarten 
 
Friedhof Berg bei der evangelischen Kirche 
1 Reihengräber: Erdbestattungsgrab, Urnengrab (nur zersetzbare Urne) 
2  Urnenwand: Beisetzung in die Erde vor der Wand (nur zersetzbare Urne) 
3  Gemeinschaftsgrab mit oder ohne Namensnennung (nur zersetzbare Urne) 
 
Friedhof Burg bei der katholischen Kirche 
1  Reihengräber: Erdbestattungsgrab, Urnengrab (nur zersetzbare Urne) 
2  Urnenwand: Beisetzung in die Erde vor der Wand (nur zersetzbare Urne) 
3  Gemeinschaftsgrab mit oder ohne Namensnennung (gestreut (mit) oder zersetzbare Urne (ohne)) 
 
 
Detaillierte Angaben entnehmen Sie dem Friedhofsreglement und den entsprechenden 
Ausführungen. 
 
 
 

 Erdbestattungsgrab Friedhof Berg Gemeinschaftsgrab Friedhof Berg 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestattungsmöglichkeiten 
 
Sofern der oder die Verstorbene nicht selbst eine Entscheidung getroffen hat, bestimmen die 
nächsten Angehörigen, ob eine Erdbestattung oder eine Kremation (Urnengrab oder Urnenwand) zu 
erfolgen hat. Die Wünsche Verstorbener gehen denjenigen der Angehörigen vor. 
 
Für Kirchenmitglieder: Nehmen Sie mit dem zuständigen Pfarramt Kontakt auf. 
 
 
Erdbestattung mit kirchlicher Abdankungsfeier 
Der Leichnam wird im Sarg vor der Kirche aufgebahrt. Die Trauerfamilie und die Bevölkerung 
besammeln sich dort zur liturgischen Einsegnung. Anschliessend findet der Trauergottesdienst in der 
Kirche statt. Der Sarg wird währenddessen in die Erde gelegt. 
 
 
Feuerbestattung mit kirchlicher Abdankungsfeier 
o Die Kremation findet vor der Trauerfeier statt.  

Die Urne ist bei der Abdankung vor der Kirche vorbereitet. Dort versammelt sich die Trauerfamilie 
und die Bevölkerung zur liturgischen Einsegnung. Auf katholischer Seite wird die Urne danach 
beigesetzt. Anschliessend ist der Trauergottesdienst in der Kirche.  
Auf reformierter Seite findet die Beisetzung während des Trauergottesdienstes statt. 
 

o Die Kremation findet nach der Trauerfeier statt.  
Der Leichnam wird im Sarg vor der Kirche aufgebahrt. Die Trauerfamilie und die Bevölkerung 
besammeln sich dort zur liturgischen Einsegnung. Anschliessend findet der Trauergottesdienst in 
der Kirche statt. Der Sarg wird währenddessen ins Krematorium überführt. Die Urne wird später 
im engsten Familienkreis auf dem Friedhof beigesetzt. Zeitpunkt nach Absprache mit dem 
Bestattungsamt und dem Pfarramt. 

 
 
Für Angehörige anderer Religionen, Religionsgemeinschaften oder Konfessionslose: 
Für eine Abdankungsfeier wenden Sie sich an Ihre Institution. 
 
 
Bestattung ohne kirchliche Abdankungsfeier 
Die Trauerfamilie versammelt sich auf dem Friedhof, wo der Sarg oder die Urne von einem 
Gemeindemitarbeiter beigesetzt wird. 
 
 
 
 
 

Urnengräber Friedhof Burg Urnenwand Friedhof Burg 



 
Tarife: 
 
Grabtaxe Auswärtige Einwohner 
Reihengräber Kosten in CHF Kosten in CHF 

Erdbestattungsgrab 
Auf Anfrage 0.00 

Urnengrab Auf Anfrage 0.00 
Die Kosten für Bepflanzung und Grabstein sind nicht enthalten und müssen selbst organisiert und finanziert werden. 
Der Unterhalt für das Grab muss für die gesamte Zeit der Grabesruhe gewährleistet sein. (gemäss Friedhofreglement) 
 
Urnenwand Auf Anfrage 1’200.00 
Der Preis beinhaltet die Kosten für den Stein, die Beschriftung: Name, Vorname, 
Geburtsjahr-Sterbejahr inkl. Anteil Bepflanzung vor der Urnenwand für die Zeit der Grabesruhe. 
Keine persönliche Gestaltung möglich! 
 
Gemeinschaftsgrab Auf Anfrage 0.00 
Ohne Beschriftung Auf Anfrage 0.00 
Mit Beschriftung (Friedhof Burg) Auf Anfrage 1'000.00 
Mit Beschriftung (Friedhof Berg) Auf Anfrage 450.00 
Der Preis beinhaltet die Beschriftung(+Stein Friedhof Burg): Name, Vorname. Geburtsjahr-Sterbejahr 
Keine persönliche Gestaltung möglich! 
 
Transport/ Überführungen Auswärtige Einwohner 
Innerhalb der Gemeinde und  
zur Aufbewahrungshalle 

Auf Anfrage 0.00 

Ab Rebstein zum Krematorium St. Gallen Auf Anfrage 0.00 
Rückführung der Urne ab Krematorium Auf Anfrage 0.00 
Eilrückführung Auf Anfrage 0.00 
Mehrkosten von auswärtigem Sterbeort gemäss Rechnung gemäss Rechnung 
 
Sonstige Gebühren Auswärtige Einwohner 
Einsargen Auf Anfrage 0.00 
Standardsarg (ohne Ausstattung) Auf Anfrage 0.00 
Benutzung Aufbewahrungshalle Auf Anfrage 0.00 
Holzkreuz (inkl. Beschriftung) Auf Anfrage 0.00 
Bestattung Auf Anfrage 0.00 
Standarturne Auf Anfrage 0.00 
Kremation Auf Anfrage 0.00 

 
 
 
 

evangelischer Friedhof Berg 


